
An die

Bevölkern « «

ach einem von dem Comit« des hohen Reichstages zur Erhaltung
der Ruhe , Ordnung und Sicherheit genehmigten Beschlüsse des Ver-
lvaltungsrathes der gelammten Nationalgarde soll die Beerdigung der
in den Spitälern liegenden Leichen der am s . und 7. Oktober Gefal¬
lenen Dinstag den i « Oktober >8-8, Nachmittags um 2 Ubr , in
Begleitung von sechs Compagnien aus allen Waffengattungen der
Bürgerwehr Statt finden.

Der Ltichenzug wird sich von dem allgemeinen Krankenhause in
aller Stille nach dem Schmelzer-Friedhofe bewegen. >

Um keinen Anlaß zur Beunruhigung des Publikums zu geben,
werden die bei ähnlichen Leichenbegängnissen üblichen Salven unter¬
bleiben.

Dagegen soll nachträglich bei geeigneter Zeit eine solenne
Leichenfeier abgehalten werden.

Wien den io . Oktober 18- 8.

Bom Verwaltimgsraihe - er Rationalgar - e
Wiens.

Aus der k. k. Hof - und Staatsdruckerei.
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